
von allgemeiner und beruflicher 
Bildung, durch die die Diskussion 
zu dieser Frage intensiviert wer­
den soll. Zum Hochschulzugang für 
Absolventen des dualen Systems 
werden die Spitzenverbände der 
Wirtschaft in Kürze eine gemeinsa­
me Stellungnahme veröffentlichen. 

5. Der Ausbau der Weiterbildung 
zu einem eigenständigen und 
gleichwertigen Bildungsbereich 
dient sowohl der Bewältigung der 
Zukunftsanforderungen als auch 
der Ausgestaltung der beruflichen 
Bildung zu einer attraktiven Alter­
native zum Hochschulstudium. Aus­
drücklich zu unterstreichen sind 
die Aussagen der Bundesregie­
rung über die Notwendigkeit eines 
differenzierten Weiterbildungssy­
stems mit pluralen Trägerstruktu­
ren und Finanzierungsformen und 
die Maxime, daß der Weiterbil­
dungsmarkt möglichst frei von 
staatlichen Reglementierungen 
bleiben muß. Wettbewerbsverzer­
rungen durch staatliche Eingriffe 
oder staatliche Finanzierung sind 
deshalb zu vermeiden. Den Forde­
rungen nach Erhöhung der Trans­
parenz auf dem Weiterbildungs­
markt wurde u. a . durch die Ein­
richtung und den Ausbau elektro­
nischer Weiterbildungsinforma­
tionssysteme bei Kammern und 
Verbänden und die Informationen 
der Bundesanstalt für Arbeit be­
reits Rechnung getragen. 

Die wirtschaftlichen U mstrukturie­
rungsprozesse in den neuen Bun­
desländern machen einen massi­
ven Ausbau der Weiterbildungsan­
gebote notwendig. Die im Rahmen 
der Qualifizierungsoffensive be­
reitgestellten arbeitsmarktpoliti­
schen Instrumente sollten hierfür 
noch stärker genutzt werden. 

6. Bei der Realisierung des euro­
päischen Binnenmarktes 1993 wird 
der Rolle der Berufsbildung von 
der Kommission besondere Bedeu­
tung für die Sicherung der wirt­
schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
der Mitgliedsstaaten beigemes­
sen. Die "europäische Dimension" 
sollte daher auch in der Berufsbil­
dungspolitik der Bundesregierung 
stärkere Berücksichtigung finden . 
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Angesichts der sehr unterschiedli­
chen Ausbildungsstrukturen in den 
Mitgliedsstaaten, in denen die 
schulisch orientierten Systeme 
überwiegen, müssen die Bemü­
hungen der Bundesrepublik vor al­
lem darauf gerichtet sein, den Stel­
lenwert des dualen Systems und ei-

ner praxisorientierten Ausbildung 
in der europäischen Gemeinschaft 
zu verankern. Außerdem sollte die 
Bundesregierung durch bessere 
Koordinierung, Information und Be­
ratung eine höhere Beteiligung in 
der Bundesrepublik an europäi­
schen Programmen fördern . 

Stellungnahme der Beauftragten 
der Arbeitnehmer zum Berufsbildungsbericht 1991 
Qualifizierte Berufsbildung für alle in einem vereinten Deutschland als 
Auftrag 

1. Zu den politischen 
Aussagen des 
Berufsbildungsberichtes 

Der Berufsbildungsbericht 1991 
nach der deutschen Wiederverei­
nigung und auf dem Weg zum Eu­
ropäischen Binnenmarkt wird der 
Situation der jungen Menschen in 
der beruflichen Bildung nicht ge­
recht: 

- Statt die Umstrukturierungspro­
bleme in der beruflichen Bil­
dung zu unterschätzen und mit 
der Hoffnung auf die Lösung 
durch die soziale Marktwirt­
schaft zu verbinden, ist es not­
wendig, qualifizierte Ausbildung 
für alle Jugendlichen zu sichern. 
Auch das Programm des BMBW 
mit einem hohen Anteil berufs­
vorbereitender Maßnahmen 
wird staatlicher Verantwortung 
nicht gerecht, wenn Betriebe ih­
rer Ausbildungsverpflichtung 
nicht nachkommen können oder 
wollen. 

- Statt mit den ,,Motivationslagen 
der Ausbildungsplatzbewerber 
(innen) und Auszubildenden'' zu 
spekulieren und erneut einer 
Differenzierung der beruflichen 
Bildung zu Lasten der jungen 
Menschen das Wort zu reden, ist 
es notwendig, das gemeinsam 
gesteckte Ziel der qualifizierten 
Ausbildung für alle und den 
Grundsatz "Fördern statt Ausle­
sen'' endlich in die Praxis umzu­
setzen. Hierzu zählen auch wei­
tere Hilfen zur praktischen An-

wendung neuer Methoden in 
der beruflichen Bildung. 

- Statt auf europäischer Ebene 
lediglich von der "Grundlinie 
deutscher Berufsbildungspolitik 
mit dem Ziel .. . allen Jugendli­
chen eine Berufsausbildung von 
gewisser Dauer zu ermögli­
chen'', auszugehen, erfordert 
der Europäische Binnenmarkt 
eine Sozialunion als integrativen 
Bestandteil der Wirtschafts- und 
Währungsunion. Dies beinhaltet 
auch das Recht auf qualifizierte 
- auf die Vermittlung breiter 
überdauernder Qualifikation 
ausgerichtete - Berufsausbil­
dung durchzusetzen und zu si­
chern. Das Konsensprinzip hat 
sich in der Bundesrepublik 
Deutschland bewährt. Auf euro­
päischer Ebene könnte dieses 
Prinzip eine Grundlage zur Wei­
terentwicklung einer europäi­
schen Berufsbildungspolitik sein. 

- Statt die Weiterbildung als 
Schwerpunktaufgabe der Zu­
kunft lediglich zu beschreiben 
und gleichzeitig nur auf Wirkun­
gen marktwirtschaftlicher Prin­
zipien auch in der Weiterbil­
dung zu vertrauen, ist es notwen­
dig, Weiterbildung als öffentli­
che Aufgabe zu verstehen. Die 
Bundesregierung erkennt end­
lich an, daß moderne berufliche 
Weiterbildung über ein enges 
arbeitsplatz-, tätigkeitsbereichs­
oder betriebsbezogenes Ver­
ständnis hinausgeht und Qualifi­
kationen einschließt, die in vie­
len beruflichen und außerberuf­
lichen Zusammenhängen be-
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deutsam sind. Dies erfordert 
eine politische Gestaltung, die 
die Ziele, die auch den Interes­
sen der Arbeitnehmer I Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitslosen 
gerecht werden, verwirklicht. 

- Statt Millionenbeträge für eine 
sozial ungleichgewichtige Be­
gabtenförderung vorzusehen, 
sind die Chancen für alle Ar­
beitnehmer, die sich beruflich 
weiterqualifizieren wollen, zu er­
höhen. Notwendig ist eine bes­
sere Förderung durch eine an­
gemessene finanzielle Ausstat­
tung der Weiterbildung. Das sei­
tens der Bundesregierung vor­
gelegte Konzept beschränkt 
sich auf wenige Beschäftigte 
und trägt ausschließlich dem 
Gedanken des Auslesens Rech­
nung. 

Neue Entwicklungen und Aufga­
ben in der Bundesrepublik 
Deutschland und Europa machen 
auch eine Erweiterung des Grund­
gesetzes erforderlich. 

Verfassungsrechtlich ist verbind­
lich zu regeln: 
- Das Recht eines jeden Jugendli­

chen auf einen Ausbildungs­
platz. 

- Das Recht eines jeden Beschäf­
tigten auf Weiterbildung. 

- Durchlässigkeit des Bildungssy­
stems. 

Es geht aber nicht nur um eine ver­
fassungsrechtliche Diskussion. Es 
geht auch darum, daß die bereits 
bestehenden Strukturmängel in 
den elf alten Bundesländern nun 
auch im Bereich der beruflichen 
Bildung für die fünf neuen Bundes­
länder übernommen werden, ob­
wohl die bestehenden Mängel der 
beruflichen Bildung in West­
deutschland seit Jahren nicht um­
fassend gelöst wurden. Das neue 
Parlament wird deshalb auch die 
Frage zu beantworten haben, wie 
es mit notwendigen Reformen für 
das Berufsbildungsgesetz und die 
Handwerksordnung umgeht. Von 
den Parlamentariern wird erwar­
tet, daß sie den Interessen der jun­
gen Menschen und den Anforde­
rungen von Qualifikation und Bil­
dung im Jahr 2000 gerecht werden 
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und Chancengleichheit im geein­
ten Deutschland tatsächlich reali­
siert wird. 

2. Gleiche Ausbildungs­
chancen in Regionen und 
Berufen durchsetzen 

Regionale und sektorale 
Entwicklung 
Die regionale und sektorale Ent­
wicklung ist dadurch gekennzeich­
net, daß sich global die Ausbil­
dungsstellensituation in den elf al­
ten Bundesländern weiter ent­
spannt hat, zum Teil aber regionale 
und sektorale Angebotsunterschie­
de, insbesondere in den kaufmän­
nisch-verwaltenden Berufen und in 
den Metall- und Elektroberufen 
festzustellen sind. 

Die Situation in den fünf neuen Bun­
desländern und die radikale Um­
stellung der Struktur der Berufsbil­
dung für etwa 320 000 Auszubilden­
de im Rahmen des Beitritts der 
ehemaligen DDR hat die Ausbil­
dungschancen der jungen Men­
schen verschlechtert. 

Das Ausbildungsangebot ist quanti­
tativ und qualitativ - auch im Zu­
sammmenhang mit der Einführung 
neuer Technologien - nicht ausrei­
chend; die Menschen sind von Ar­
beitslosigkeit direkt oder indirekt 
betroffen und zahlreiche Betriebe 
von Schließung bedroht. Die nega­
tiven Folgen haben insbesondere 
die jungen Frauen zu tragen. 

In dem Zusammenhang muß auch 
das Sonderprogramm des Bundes­
bildungsministeriums unter zweier­
lei Gesichtspunkten kritisiert wer­
den: 

- Für das vom BMBW angekün­
digte Programm stehen keine 
zusätzlichen Haushaltsmittel zur 
Verfügung. Vielmehr waren 100 
Millionen DM im nicht geneh­
migten ehemaligen DDR-Haus­
halt vorgesehen, während der 
große "Rest" nach § 40 des Ar­
beitsförderungsgesetzes (AFG), 
wofür die Bundesanstalt für Ar­
beit seit dem 3. Oktober 1990 

voll verantwortlich ist, finanziert 
wird . Es stehen somit keine zu­
sätzlichen Haushaltsmittel des 
Bundes zur Verfügung, und der 
zu der Zeit zuständige Bundes­
minister Möllemann hat keine 
zusätzliche Mark im Bundesetat 
durchsetzen können. 

- Von den insgesamt 30 000 Plät­
zen nach diesem Programm sind 
8 000 für berufsvorbereitende 
Maßnahmen und 6 000 für ein 
Berufsvorbereitungsjahr vorge­
sehen, so daß davon ausgegan­
gen werden muß, daß etwa 50 
Prozent der vorgesehenen Plät­
ze keine vollqualifizierenden Be­
rufsbildungsmaßnahmen sind. 

Notwendig ist aber ein ausreichen­
des Angebot von qualifizierten und 
zukunftsorientierten Ausbildungs­
plätzen. 

Die Berufsberatung und 
Berufswahlfreiheit 
Die Berufsberatung in der ehema­
ligen DDR kann bei den zur Zeit 
gegebenen Strukturen ihrem Auf­
trag nur unzureichend nachkom­
men. 

Auch in den elf alten Bundeslän­
dern ist trotz aller Anerkennung 
der Arbeit der Berufsberatung die­
se weiter verbesserungswürdig. 

Die Klagen bestimmter Betriebe 
und Branchen über den sogenann­
ten Nachwuchsmangel im Westen 
sind ungerechtfertigt. Vielmehr 
wird endlich eine Tendenz deut­
lich, die es den jungen Menschen 
ermöglicht, sich für einen Ausbil­
dungsplatz im Rahmen eines aus­
wahlfähigen Angebots zu entschei­
den. Diese Berufswahlfreiheit ist 
de facto den Jugendlichen in den 
fünf neuen Bundesländern nicht 
gegeben. 

Das anerkannte Recht auf qualifi­
zierte Ausbildung ist nach wie vor 
nicht eingelöst. Die Realisierung 
dieses Ausbildungsanspruchs ist in 
erster Linie davon abhängig, daß 
ein auswahlfähiges und · zukunfts­
orientiertes Ausbildungsplatzange­
bot gesichert wird, das auch den 
Berufswünschen der Jugendlichen 
entspricht. 
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Neue Qualifikationen 
in Ost und West 
Die in den westlichen Bundeslän­
dern vorfindbaren und rapide sich 
entwickelnden modernen Techni­
ken in Produktion, Kommunikation 
und bei den Dienstleistungen ha­
ben einen breiten Konsens zu einer 
kontinuierlichen Anpassung der 
Ausbildungsordnungen an gesell­
schaftlich und betrieblich erwarte­
te Qualifikationsprofile gelegt. 

Bei der Überarbeitung und Neu­
ordnung von Ausbildungsordnun­
gen ist nicht mehr strittig, daß 
neben den berufsfachlichen Qua­
lifikationen berufsübergreifende 
Grundqualifikationen bzw. Schlüs­
selqualifikationen, die auch Metho­
den- und Sozialkompetenz umfas­
sen, in Betrieb und Schule zu ver­
mitteln sind. Diese Übereinstim­
mung zeigte sich bei der Neuord­
nung der Metall- und Elektroberu­
fe und bestätigte sich bei der Erar­
beitung der Ausbildungsordnun­
gen der Bürowirtschaft 

Die Umsetzung der neuen Ausbil­
dungsordnungen wurde in den 
westlichen Bundesländern durch 
Umsetzungshilfen unterstützt. Sie 
bieten in den östlichen Ländern 
keine a,usreichende Hilfestellung, 
da sich die Probleme wesentlich 
komplexer darstellen, zum Bei­
spiel: 
- Das Ausbildungspersonal hat In­

halte zu vermitteln, auf die es 
fachlich nicht ausreichend vor­
bereitet sein kann. 

- Die technische Ausstattung und 
die Produktionsverfahren spie­
geln nicht den gleichen Stand 
wider. 

- Im kaufmännischen Sektor ist 
ein e rheblicher Kapazitätsman­
gel erkennbar. 

Verantwortung und 
Mitbestimmung 
Trotz der objektiven wie subjekti­
ven Schwierigkeiten dürfen die Be­
triebe nicht aus ihren Bildungsver­
pflichtungen entlassen werden. 
Gerade die Betriebe mit westlicher 
Beteiligung, die bereits Erfahrun­
gen mit der Ausbildung nach dem 
BBiG besitzen, haben bei Vertrags­
auflösungen unverantwortlich ge-
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handelt und müssen ihrer Ver­
pflichtung zur Ausbildung nach­
kommen. 

Die Treuhand hat die Verpflichtung 
der Betriebe zur Aus- und Weiter­
bildung anzumahnen und die aus­
bildenden Betriebe auch beratend 
zu fördern . Neben der Verhinde­
rung weiterer Vertragsauflösungen 
gehören dazu die Beibehaltung 
bzw. Errichtung überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten, die Zusam­
menarbeit mit außerbetrieblichen 
Einrichtungen und der Ausbil­
dungsverbund. 

Qualifizierte und zukunftsorientier­
te Berufsausbildung bedingt auch 
eine Verbesserung der Ausbil­
dungsberatung und Kontrolle, ins­
besondere in den fünf neuen Bun­
desländern. 

Gewerkschaftliche Verantwortung 
setzt Mitbestimmung in den Betrie­
ben und Dienststellen, in den 
Berufsbildungs- und Prüfungsaus­
schüssen der zuständigen Stellen 
in den Regionen und in den Lan­
desausschüssen für Berufsbildung 
in allen Bundesländern der Bun­
desrepublik Deutschland voraus. 
Dies bedingt nicht nur die Errich­
tung der Ausschüsse, sondern 
auch die Schaffung notwendiger 
Arbeitsvoraussetzungen für diese 
Ausschüsse und die Arbeitneh­
mervertreter in diesen Gremien. 

Mit der Einführung des BBiG und 
der Umstellung der Ausbildung auf 
anerkannte Ausbildungsberufe er­
wächst ein Informationsbedarf bei 
den Ausbilderinnen und Ausbil­
dern der neuen Länder, dem mit 
einem differenzierten Weiterbil­
dungsangebot zu be gegnen ist: 
- Informationen über die rechtli­

chen Bedingungen des Berufs­
bildungssystems sowie weitere 
gesetzliche Grundlagen w1e 
zum Beispiel Jugendarbeits­
schutzgesetz, BetrVG, PersVG. 

- Einführung in neue fachliche In­
halte in Ausbildungsordnungen 
zum Beispiel in kaufmännischen 
Berufen bzw. in gewerblich­
technischen Berufen mit hohen 
Anteilen von Informationstech­
nologien. 

Die höchst unterschiedliche arbeits­
pädagogische Vorbildung der Aus­
bilder und Ausbilderinnen in den 
alten und neuen Ländern sollte 
endlich zur Entwicklung eines 
neuen Qualifizierungskonzeptes 
für Ausbildungspersonal genutzt 
werden. 

Die in Betrieben und Dienststellen 
anzutreffenden Arbeits- und Alls­
bildungsbedingungen werden im­
mer komplexer und stellen neue 
Herausforderungen an das Ausbil­
d ungspersonal: 
- Die Einführung neuer Technola­

gien in nahezu allen Ausbil­
dungsbetrieben, 

- der Erlaß von Ausbildungsord­
nungen, die zunehmend auf die 
Vermittlung von Schlüsselqualifi­
kationen gerichtet sind, 

- die Integration des Umwelt­
schutzes in die Ausbildungsrah­
menpläne, 

- die heterogene Struktur der 
Auszubildenden. 

Das einmalige Absolvieren eines 
Lehrganges zur Vorbereitung auf 
den Nachweis nach AEVO - wenn 
es denn überhaupt erfolgte - be­
reitet die Ausbilder und Ausbilde­
rinnen nicht dauerhaft auf die kon­
tinuierlich sich verändernden Alls­
bildungsbedingungen in techni­
scher, pädagogischer und sozialer 
Hinsicht vor. Deshalb ist unter an­
derem erforderlich: 
- Das Curriculum der AEVO ist 

dringend zu überarbeiten und 
zu erweitern, 

- den Ausbildern und Ausbilde­
rinnen eine bezahlte jährliche -
gesetzlich garantierte - Fortbil­
dung zu ermöglichen, die so­
wohl fachliche wie methodisch­
didaktische Inhalte umfaßt, 

-dem Ausbildungspersonal ein 
Weiterbildungsangebot ver­
stärkt zu unterbreiten, damit es 
auf neue Qualifikationen, Metho­
den und neue betriebliche Pro­
blembereiche vorbereitet ist. 

Ausbildungsgestaltung 
Die Qualitätsansprüche an eine 
zeitgemäße und effiziente Vermitt­
lung von beruflichen Grund- und 
Fachqualifikationen erfordern Aus­
bildungsformen, die auf die unter-
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schiedlichen Lernaufgaben, Lern­
prozesse und Lerntypen von Aus­
zubildenden eingehen. Betriebli­
che Ausbilderinnen und Ausbilder 
müssen in die Lage versetzt wer­
den, ein breiteres Repertoire an 
Methodenkenntnissen souverän zu 
beherrschen und je nach Ausbil­
dungsgegenstand, Zeitpunkt und 
Auszubildendengruppe zu wählen. 

Die Anwendung von neuen Metho­
den, die zu selbständigem Lernen 
und Handeln befähigen, sind in al­
len Betrieben zu initiieren und dür­
fen nicht auf Modellversuchsbe­
triebe, die häufig noch Großbetrie­
be sind, begrenzt bleiben. Trans­
ferseminare sind hierzu durchzu­
führen . 

Selbständige Planung, Durchfüh­
rung und Kontrolle von Arbeitsauf­
gaben kann am Ende der Ausbil­
dung nur dann beherrscht werden, 
wenn die Ausbildung selbst bereits 
so gestaltet ist, daß die Auszubil­
denden stufenweise an immer grö­
ßere Selbständigkeit herangeführt 
werden. 

Berufsschulsituation verbessern 
Die derzeitige Situation und die 
Prognose über die Zukunft der Be­
rufsschule sind sehr zwiespältig. 
Es gibt einzelne hervorragend aus­
gestattete und arbeitende Berufs­
schulen. Generell ist die Perspekti­
ve der beruflichen Schulen jedoch 
alarmierend. Wenn nicht ein­
schneidende Maßnahmen ergrif­
fen werden, kann die berufliche 
Schule ihren zukünftigen Aufgaben 
nicht mehr gerecht werden. Betrie­
be und Schulen sind Partner der 
beruflichen Bildung. Deshalb müs­
sen die beruflichen Schulen auch 
in die Lage versetzt werden, ihrer 
Aufgabe gerecht werden zu kön­
nen. Das bedeutet: 

- Fachklassenprinzip unabdingbar 
Der Lehrermangel muß - auch 
zur Vermeidung von Mischklas­
sen - behoben werden. Daher 
dürften Planstellen trotz zurück­
gehender Schülerzahlen nicht 
abgebaut werden, wenn dies 
zur effektiven Unterrichtserfül­
lung nach den Rahmenlehrplä­
nen erforderlich ist. 
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- Moderne Geräte erforderlich 
Die Ausstattung zahlreicher Be­
rufsschulen mit modernen Gerä­
ten, Maschinen, Medien und 
ähnlichen Lehr- und Lernhilfen 
muß deutlich verbessert wer­
den. Die Schulträger sind aufge­
fordert, dafür die finanziellen 
Voraussetzungen zu schaffen. 

- Fortbildung für Lehrer 
Eine Verstärkung der Fortbil­
dung der Lehrer, vor allem auch 
in Unterrichtsfächern mit tech­
nisch-naturwissenschaftlichem 
Bezug, ist dringend geboten. 

-Neue Lehr- und Lernmethoden 
aufgreifen 
In den Betrieben werden zuneh­
mend neue Lehr- und Lernme­
thoden praktiziert, durch die die 
Auszubildenden stärker zum 
selbständigen, problembewuß­
ten und kooperativen Arbeiten 
angehalten werden. Die Berufs­
schulen sollten diesen Entwick­
lungen bei der Unterrichtsge­
staltung pädagogisch-innovativ 
Rechnung tragen. 

Alle 16 Bundesländer müssen die 
Verbesserung der Situation an den 
berufsbildenden Schulen noch 
stärker vorantreiben. Dabei stehen 
die fünf neuen Bundesländer vor 
besonders schwierigen Aufgaben. 
Die Herauslösung von rund 720 Be­
rufsschulen aus der betrieblichen 
Verantwortung zum l. 9. 1990 und 
deren Überführung in kommunale 
Trägerschaft machen ein umfas­
sendes Investitions- und Weiterbil­
dungsprogramm für die Berufs­
schulen notwendig. Die fünf neuen 
Bundesländer sind bei ihrer Auf­
bauarbeit durch die Bundesregie­
rung und die westlichen Bundes­
länder zu unterstützen. Insgesamt 
ist ein Bund-Länder-Programm zur 
Förderung der beruflichen Schu­
len erforderlich. 

Weitere Handlungsfelder 
in der beruflichen Bildung 
Die Berufsausbildung ist eine öf­
fentliche Aufgabe, die der staatli­
chen und wirtschaftlichen Verant­
wortung und gewerkschaftlichen 
Mitbestimmung unterliegt. 

Ausbildung in anerkannten und 
neu geordneten Berufen als 

Grundsatz für Chancengleichheit 
ist insbesondere in den fünf neuen 
Bundesländern dringend geboten. 
Mit einer breiten Informations-, 
Beratungs- und Schulungskampa­
gne sind die Schulabgänger, aus­
bildenden Betriebe und Dienststel­
len , Betriebs- und Personalräte und 
das Bildungspersonal über die 
neuen Ordnungsmittel zu informie­
ren und die Berufsberatung zu stär­
ken. Darüber hinaus muß den Be­
trieben Hilfe für die Umstellung 
der betrieblichen Bildungseinrich­
tungen auf die neuen Anforderun­
gen gegeben werden. 

Mit dem dualen System haben die 
Betriebe auch in der ehemaligen 
DDR eine Verpflichtung und einen 
Bildungsauftrag übernommen. Be­
sonders wichtig ist, bereits abge­
schlossene Ausbildungsverträge 
nicht länger von den Betrieben un­
ter Hinweis auf die wirtschaftliche 
Situation willkürlich aufzukündi­
gen. Rechtsstaatlichkeit und Ver­
tragstreue im Bereich der berufli­
chen Bildung müssen wieder Ein­
zug halten. Das duale System der 
beruflichen Bildung kann nur dann 
funktionieren , wenn die Betriebe 
auch ihre Verantwortung wahrneh­
men und eigene Bildungseinrich­
tungen unterhalten . 
Jugendarbeitslosigkeit kann auch 
in den fünf neuen Bundesländern 
nur durch Vollausbildung be­
kämpft werden. Notwendig ist des­
halb die Einrichtung vollqualifizie­
render drei- oder dreieinhalbjähri­
ger schulischer Bildungsgänge 
oder der Aufbau außerbetriebli­
cher Bildungszentren, in denen zu­
kunftsorientierte Bildung vermittelt 
wird. Darüber hinaus ist die 
schnelle Einführung einer zehnjäh­
rigen Schulpflicht für alle Jugendli­
chen ein wichtiger Beitrag zur Be­
kämpfung von Jugendarbeitslosig­
keit. 

Alle Analysen zeigen, daß die Qua­
lifikation im kaufmännisch-verwal­
tenden Sektor in den fünf neuen 
Bundesländern bislang unterent­
wickelt ist. Im Hinblick auf die ver­
änderten Wirtschafts- und Arbeits­
marktstrukturen ist es deshalb un­
bedingt notwendig, diesen Bereich 
kapazitativ auszubauen. 
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Im Sinne der Gleichwertigkeit der 
Bildungsgänge ist die bisherige 
Form der Berufsausbildung mit Ab­
itur, in der ll 000 Jugendliche in 
den fünf neuen Bundesländern ler­
nen, beizubehalten und für noch 
mehr anerkannte Berufe zu öffnen. 
Dies ist außerdem ein Bildungs­
weg, der im Bildungssystem des 
geeinten Deutschland verankert 
sein sollte. 

Die enormen finanziellen Aufwen­
dungen zur Quantitäts- und Quali­
tätsverbesserung erfordern eine 
neue Orientierung der Finanzie­
rung der beruflichen Bildung. Der 
Zusammenhang von Kosten und 
Qualität betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung ist mittlerweile hin­
reichend belegt. Zur qualitativen 
Steuerung der beruflichen Bil­
dungsangebote und zur Sicherstel­
lung eines qualitativ hochwertigen 
Aus- und Weiterbildungsangebo­
tes sowie zum Abbau des qualitati­
ven Gefälles in der beruflichen Bil­
dung ist eine gesetzliche Finanzie­
rungsumlage unabdingbar. 

Berufliche Bildung für Europa 
Die Verwirklichung des Europäi­
schen Binnenmarktes und der poli­
tischen Union Europas stellen auch 
die berufliche Bildung und Qualifi­
zierungspolitik in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft vor 
neue Herausforderungen. Zwar gilt 
das deutsche "Duale System'' wei­
terhin als erfolgreiches Modell be­
ruflicher Ausbildung. Dies bedeu­
tet aber nicht, daß es sich als Mo­
dell für ein gesamteuropäisches 
Berufsbildungssystem übertragen 
ließe. Es ist durch eine Reihe von 
historisch und kulturell gewachse­
nen Bedingungen gekennzeichnet, 
die in den anderen Staaten der EG 
nicht gegeben sind: das spezifi­
sche Berufsmuster, die Regulie­
rung und Kontrolle von betriebli­
cher Ausbildung, die Kooperation 
der Sozialparteien durch Mitbe­
stimmungsregelungen, die Einbe­
ziehung von Praxis in die Ausbil­
dung und schließlich die Einbet­
tung des Berufsbildungssystems in 
das System der industriellen Bezie­
hungen zwischen Arbeitgebern 
und Gewerkschaften. Im Zusam­
menwachsen Europas werden alle 
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Berufsbildungssysteme gegensei­
tig voneinander lernen müssen. 
Während die europäischen Nach­
barn von den Vorteilen eines ins 
Beschäftigungssystem integrierten 
Berufsbildungssystems lernen wol­
len, ohne es als solches "zu impor­
tieren'', müssen die Deutschen um­
gekehrt den Blick auf mögliche 
Vorzüge einer stärker betriebsun­
abhängigen (und damit konjunktur­
unabhängigen) Ausbildung und ih­
rer Integration in das allgemeine 
Bildungswesen richten. "Für Euro­
pa lernen'' heißt deshalb auch: 
"Von Europa lernen". 

Neben den Anstößen aus dem kul­
turellen Zusammenwachsen Euro­
pas für Berufsbildung werden sich 
auch solche aus dem Strukturwan­
del ergeben, der durch den Euro­
päischen Binnenmarkt beschleu­
nigt und verstärkt wird und sich auf 
den Ebenen von Betrieb, Branche 
und Region niederschlägt. 

Auf europäischer Ebene haben 
sich die Sozialparteien unter Mode­
ration durch die EG-Kommission im 
"Sozialen Dialog" Anfang 1990 dar­
über verständigt: 
- daß Europa mehr Bildung 

braucht, 
- daß alle Jugendlichen eine qua­

lifizierende anerkannte Ausbil­
dung erhalten sollten, 

- daß Weiterbildung in betriebli­
che Qualifizierungspläne aufzu­
nehmen ist, 

- daß sowohl die betriebsbeding­
te Weiterbildung als auch die 
für persönliche Zwecke frei ge­
wählten beruflichen Bildungsan­
gebote zu fördern sind. 

Diese Grundsätze müssen Eingang 
finden in die Konturierung und 
Strukturierung des Weiterbil­
dungsbereiches als vierte Säule 
des Bildungswesens. 

"Europa" muß sowohl in die Inhalte 
wie auch in die Organisation von 
Ausbildung und Weiterbildung 
Eingang finden. Sprachen, europa­
bezogene politische und kulturelle 
Kompetenzen und europaweite be­
rufliche Ausbildungsinhalte müs­
sen in die Erstausbildung und die 
Weiterbildung Eingang finden. 

3. "Qualifizieren statt 
Entlassen'' als Konzept 
der Weiterbildung 

Strukturwandel in einem geeinten 
Deutschland und der Zusammen­
bruch der Weiterbildungsstruktu­
ren in den fünf neuen Bundeslän­
dern machen es notwendig, als ar­
beitsmarktpolitische Soforthilfe das 
Konzept des Qualifizierens statt 
Entlassens in den Vordergrund zu 
stellen. Angesichts des enormen 
Qualifizierungsbedarfs in den neu­
en und alten Bundesländern der 
Bundesrepublik Deutschland wird 
vorgeschlagen, Beschäftigte nicht 
zu entlassen, sondern zu qualifizie­
ren . Jede Hinauszögerung von Kün­
digungen erhöht die Chance einer 
Sicherung des Arbeitsplatzes, sei 
es aufgrundverbesserter Auftrags­
lage, neuer Produkte oder auch 
der normalen Fluktuation. Durch 
rechtzeitige Qualifizierungsmaß­
nahmen erhalten die Betriebe die 
Möglichkeit der Durchführung von 
Umstrukturierungsmaßnahmen, 
ohne das Beschäftigungsverhältnis 
lösen zu müssen. Gleichzeitig sind 
verbesserte vorbeugende Bil­
dungsmaßnahmen und die arbeits­
marktpolitischen Instrumente, die 
auch die individuelle Wettbewerbs­
position der Arbeitnehmer auf 
dem Arbeitsmarkt verbessert, zu 
erweitern. Mit dem Arbeitsförde­
rungsgesetz wurde der Arbeits­
marktpolitik auch ein strukturpoliti­
scher Auftrag erteilt. Dies wurde 
nicht in ausreichendem Maße um­
gesetzt. Bisher stehen keine ausrei­
chenden Instrumente zur Verfü­
gung, die eine sozialverträgliche 
Gestaltung des Strukturwandels 
fördert. Das AFG muß daher auch 
erweitert und eine breitere Inter­
pretation der Bedrohung von Ar­
beitslosigkeit zugelassen werden. 

Qualifizieren statt Entlassen 
Als Eckpunkte für das Konzept 
"Qualifizieren statt Entlassen" sind 
zu nennen: 
- Entlassungen sind soweit wie 

möglich zu verhindern; 
- die vorhandenen Aus- und Wei­

terbildungskapazitäten müssen 
erhalten bleiben; 
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- Beschäftigungsgesellschaften 
sind als Ergänzung erforderlich; 

- die Zusammenarbeit der Betrie­
be mit den Arbeitsämtern ist zu 
intensivieren; 

- die Teilnahme an Qualifizie­
rungsmaßnahmen muß allen Ar­
beitnehmern des Betriebes of­
fenstehen; 

- die Qualifikationsinhalte müssen 
breit verwertbar sein; 

- für Bildungsbenachteiligte sind 
ein zusätzliches Programm und 
weitere Fördermaßnahmen not­
wendig; 

- während der Weiterbildung 
sollten 90 Prozent des letzten 
Nettoeinkommens gesichert 
werden; 

- nach erfolgreicher Bildungsteil­
nahme sollte ein angemessener 
Arbeitsplatz in Aussicht gestellt 
werden; 

- die Weiterbildung des Ausbil­
dungspersonals ist vordringlich; 

- die Mitbestimmung bei berufli­
chen Weiterbildungsmaßnah­
men muß erweitert werden. 

Weiterbildung im Bildungssystem 
Die Weiterbildung ist in der Bun­
desrepublik Deutschland trotz al­
ler Bekenntnisse weit davon ent­
fernt, vierte Säule des Bildungssy­
stems zu sein. Es gibt weder Chan­
cen gleichen Zugangs für alle noch 
Transparenz. Das System der für 
den Arbeitsmarkt anerkannten 
oder verwertbaren Zertifikate ist 
unzureichend ausgeprägt. 

Handlungsmöglichkeiten des Bun­
des, um das notwendige Mindest­
maß an Ordnung im Bereich der 
Weiterbildung herzustellen, müs­
sen genutzt und / oder ausgebaut 
werden. Dazu gehören Regelun­
gen für die Freistellung, für die 
Zertifizierung, für die Finanzie­
rung, für die regionale Zusammen­
arbeit mit den Einrichtungen nach 
Landesrecht, für die Mitbestim­
mung nach dem Betriebsverfas­
sungsgesetz und für das hauptamt­
liche Personal. 

Berufliche Weiterbildung muß auf 
Erhalt und Erhöhung des allgemei­
nen Qualifikationsniveaus der Ar­
beitnehmer gerichtet sein und darf 
sich nicht nur an kurzfristigen öko-
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nomischen Interessen orientieren. 
Qualifizierung muß breit angelegt 
werden, so daß den Arbeitneh­
mern und Arbeitnehmerinnen 
auch Perspektiven einer Beschäfti­
gung außerhalb der bisherigen Tä­
tigkeit eröffnet werden. 

Weiterbildung muß über eng be­
grenztes, unmittelbar anwendungs­
bezogenes Handeln hinaus die Ar­
beitnehmer dazu bewegen, sich 
aktiv an der Gestaltung der Arbeit 
und der Gesellschaft zu beteiligen 
und die eigenen Interessen einzu­
bringen. 

Das Einbringen und die Durchset­
zung gemeinsamer Interessen er­
fordert im hohen Maße die Vermitt­
lung solcher fach-und berufsüber­
greifender Qualifikationen, die das 

individuelle Denken und Hand­
lungspotential sowie die soziale 
Kompetenz erweitern, also zum 
Beispiel die Fähigkeit zu abstrak­
tem, analytischem, planerischem 
Denken, Entscheidungs-, Kommu­
nikations-, Kooperations- und Mit­
bestimmungsfähigkeit, Selbstän­
digkeit und Eigeninitiative. 

Es ist dringend notwendig, daß 
sich die Weiterbildung endlich zu 
einem gleichberechtigten Bereich 
des Bildungswesens entwickelt. 
Hierzu sind entsprechende Rah­
menbedingungen zu schaffen, die 
allen Bevölkerungsgruppen Teil­
nahmechancen eröffnen. Auch 
deshalb ist die Gestaltung des Wei­
terbildungsbereichs vorrangig als 
eme öffentliche Aufgabe anzuse­
hen. 

Stellungnahme der Beauftragten 
der Länder zum Berufsbildungsbericht 1991 

Die Beauftragten der Länder be­
grüßen das Bemühen der Bundes­
regierung, in ihrem Bericht eine 
Vielzahl aktueller Themen zur be­
ruflichen Bildung aufzugreifen bzw. 
weiterzuführen. Aus der Vielfalt 
sollen schwerpunktmäßig einige 
Fragenkreise herausgegriffen wer­
den. 

I. Entwicklung der 
beruflichen Bildung in 
den neuen Ländern 

l. Im bisherigen Bundesgebiet 
übertrifft das Ausbildungsangebot 
die Nachfrage um rund 18 Prozent. 
Demgegenüber müssen in den 
neuen Ländern die größten An­
strengungen aller an der Berufsbil­
dung Beteiligten unternommen 
werden, um allen Ausbildungs­
platzbewerbern und -bewerberin­
nen quantitativ und qualitativ aus­
reichend Bildungsmöglichkeiten zu 
eröffnen und zu sichern. Alle - ins­
besondere Bund, alte Länder, Ar­
beitgeber und Gewerkschaften -
sind aufgerufen, Hilfe zu leisten, 
nicht allein durch Bereitstellung 

von Geld, sondern ebenso durch 
Organisationshilfen. 
Die ausführliche Darstellung der 
Entwicklungen in den neuen Län­
dern zeigt, daß es derzeit nur mit 
Einschränkungen möglich ist, die 
Probleme auch nur annähernd zu 
quantifizieren und zu strukturieren. 
Sie zeigt aber auch, welche Weg­
strecke bis zur Verwirklichung 
eines modernen Berufsbildungssy­
stems noch zu gehen ist. Nach bis­
her vorliegenden Erkenntnissen 
bieten die Betriebe nur einen 
Bruchteil der benötigten Ausbil­
dungsplätze. Zahlreiche Plätze sind 
nicht zu besetzen, weil die Bewer­
ber sie nicht wollen oder den ange­
botenen Beruf gar nicht kennen. 
Dies zeigt die Notwendigkeit und 
den hohen Stellenwert der Berufs­
information und Berufsberatung 
seitens der Arbeitsverwaltung. 

2. Die wirtschaftliche Entwicklung 
in den neuen Ländern läßt be­
fürchten, daß durch notwendige 
Betriebsschließungeil in diesem 
Jahr weitere Ausbildungsplätze 
fortfallen. Die Bundesregierung 
wird daher dringend gebeten, die 
angekündigten Kontakte zur Treu-
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